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VERBAND REGION RHEIN-NECKAR 
 
 

Mannheim, 22.06.2018 
Az: 021 03 

GL/Ri 
 
 
34. Sitzung der Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar  
am 6. Juli 2018 in Mannheim 
 
 
 
V o r l a g e    V V  3 4 / 1 8 / 0 1  
 
 
Tagesordnungspunkt 3: Besetzung der Verbandsversammlung 
 hier: Verpflichtung von neuen Mitgliedern 
  
 
 
II. Sachverhalt 
 
Die Besetzung der Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar ist in Art. 7 des 
Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen über die 
Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet geregelt. 
 
Demgemäß sind die Oberbürgermeister/innen und Bürgermeister/innen der Städte mit mehr als 
25.000 Einwohnern sowie die Landräte/Landrätinnen im Verbandsgebiet als Inhaber ihrer Ämter 
Mitglieder in der Verbandsversammlung. Seit der letzten ordentlichen Sitzung der Verbands-
versammlung am 8. Dezember 2017 hat es in der Metropolregion Rhein-Neckar die folgenden 
Ämterwechsel gegeben: 
 
1. Im Neustadt an der Weinstraße hat Herr Marc Weigel (FW) zum 1. Januar 2018 die Nachfolge 

von Oberbürgermeister Hans Georg Löffler (CDU) angetreten. 
2. In Ludwigshafen hat Frau Jutta Steinruck (SPD) am 10. Januar 2018 die Nachfolge von 

Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse (CDU) angetreten. 
 
Bereits am 21. November 2017 hat Herr Thomas Hornung nach einem Parteiwechsel zur CDU den 
Verzicht auf sein Mandat in der Verbandsversammlung erklärt. Gemäß Art. 7 Abs. 7 des 
Staatsvertrages rückt der/die Bewerber/in nach, der/die bei der zurückliegenden Wahl als 
nächste/r Ersatzvertreter/in festgestellt worden ist. Gemäß Mitteilung der Stadt Mannheim vom 22. 
Juli 2014 rückt damit Raymond Fojkar (Grüne) als Mitglied in die Verbandsversammlung des 
Verbandes Region-Rhein-Neckar nach. 
 
Diese Änderungen wurden durch die Verbandsversammlung (Sitzung am 08.12.2017) bei der 
Besetzung des Verwaltungsrates und der Ausschüsse bereits berücksichtigt. 
 
Gem. § 1 der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung verpflichtet der Verbandsvorsitzende 
die neuen Mitglieder der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Amtspflichten. 
 
Herr Weigel und Herr Fojkar werden anwesend sein; für Frau Steinruck erfolgt die Verpflichtung in 
der nächsten Sitzung. 
 
 
gez. Ralph Schlusche 
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VERBAND REGION RHEIN-NECKAR 

 
 
 

Mannheim, 22.06.2018 
Az: 021 03 

GL/Ri 
 
34. Sitzung der Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar  
am 06. Juli 2018 in Mannheim 
 
 
 
V o r l a g e    V V  3 4 / 1 8 / 0 2  
 
 
Tagesordnungspunkt 4: Wahl des/der ersten Stellvertreters/Stellvertreterin des Verbandsvor-

sitzenden  
 hier: Beschlussfassung 
 
 
 
I. Beschlussempfehlung 
 
Die Verbandsversammlung wählt den/die erste/n Stellvertreter/Stellvertreterin des Verbandsvor-
sitzenden 
 
 
II. Sachverhalt 
 
Die Verbandsversammlung wählt gemäß Artikel 11 Absatz 1 des Staatsvertrages zwischen den 
Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen über die Zusammenarbeit bei der 
Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet vom 26. Juli 2005, aus ihrer Mitte 
Stellvertreter/Stellvertreterinnen für die Verbandsvorsitzende/den Verbandsvorsitzenden.  
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 25. Juni 2010 beschlossen, dass bis auf 
Weiteres lediglich zwei der drei möglichen Sitze besetzt werden sollen.  
 
Ausgehend von der Sitzverteilung in der Verbandsversammlung und nach dem Berechnungs-
verfahren „Sainte-Laguë-Shepers“ steht die Position des ersten Stellvertreters des/der 
Verbandsvorsitzenden der SPD-Fraktion und die des zweiten Stellvertreters der CDU-Fraktion zu. 
 
Die Amtszeit ist in § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung geregelt und beträgt vier Jahre. 
 
Am 26. September 2014 wurde Herr Lothar Quast zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung gewählt. Damit läuft seine Amtszeit im Jahre 2018 ab.  
 
Eine Entscheidung über die Besetzung steht daher an. Die SPD-Fraktion hat erneut Herrn Lothar 
Quast für die Wahl vorgeschlagen. 
 

 

gez. Stefan Dallinger 
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Mannheim, 22.06.2018 
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34. Sitzung der Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar  
am 6. Juli 2018 in Mannheim 
 
 
V o r l a g e    V V  3 4 / 1 8 / 0 3  
 
 
Tagesordnungspunkt 5: Wahl des/der Verbandsdirektors/Verbandsdirektorin 
 hier: Beschlussfassung 
 
 
I. Beschlussempfehlung 
 
Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsdirektor/die Verbandsdirektorin 
 
 
II. Sachverhalt 
 
Die Amtszeit des Verbandsdirektors Herrn Ralph Schlusche läuft von 01.10.2010 bis  
30.09.2018.  
 
Gemäß den Regelungen des Art. 2 des Staatsvertrages i.V.m. § 5 Abs.2 des GKZ ist für den 
Zeitpunkt der anstehenden Wahl § 47 Abs. 1 der Gemeindeordnung BW einschlägig. Dieser 
besagt, dass wenn eine Wahl wegen Ablaufs der Amtszeit erforderlich ist, diese frühestens drei 
Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen ist. Damit muss die 
Wahl des Verbandsdirektors in der Zeit zwischen 01. Juli 2018 und 31. August 2018 erfolgen.  
 
Gemäß § 37 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes hat der Verbandsvorsitzende Herr Dallinger als 
Oberster Dienstherr den Verbandsdirektor Herrn Ralph Schlusche mit Schreiben vom 09.10.2017 
aufgefordert, sich bezüglich einer erneuten Kandidatur für diese Position zu erklären. 

 
Herr Ralph Schlusche hat mit Schreiben vom 10.10.2017 erklärt, für eine neue Amtszeit als 
Verbandsdirektor des Verbandes Region Rhein-Neckar zu kandidieren und im Falle der Wahl das 
Amt unter nicht ungünstigeren Bedingungen weiter zu versehen.  

 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 08.12.2017 beschlossen, den Wahltermin auf 
den 06.07.2017 festzulegen und auf eine Stellenausschreibung zu verzichten. Hierzu ist 
anzumerken, dass im vorliegenden Fall keine Verpflichtung zur Ausschreibung besteht. Die Pflicht 
zur Ausschreibung freiwerdender Stellen gilt nach § 11 Abs. 4 Nr. 4 Landesbeamtengesetz nicht 
für die Dienstposten der leitenden Beamten der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Unter diese Regelung fallen ausdrücklich auch die 
Regionalverbände.  
 
Für die Durchführung der Wahl gelten über Artikel 2 des Staatsvertrages und § 5 Absatz 2 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit die Regelungen des § 37 Absatz 7 der 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg i.V.m § 34 der Geschäftsordnung des Verbandes. 
 
 
gez. Stefan Dallinger 
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1.) Der Rhein-Alpen Korridor 

Der Rhein-Alpen-Korridor ist der bedeutendste der neun europäischen Kernnetz-Korridore, 

die von der EU definiert wurden und zur planvollen und konzertierten Umsetzung des 

multimodalen europäischen Verkehrsnetzes dienen soll.  

Der Rhein-Alpen-Korridor entspricht mit Ausnahme Südenglands der sogeŶaŶŶte „ďlauen 

BaŶaŶe“ . 

 

 

 

 

Kennzahlen des Rhein-Alpen-Korridors: 

 

 

   

 

 

 

 

 

• 70 Millionen Einwohner im Einzugsbereich (13% d. EU) 

• 1300 km Länge 

• Bedeutendster Transportkorridor in EU (19% des EU-BIP) 

• 50 % des Nord-Süd Frachtaufkommens 

• 1 Mrd. Tonnen Güter pro Jahr. 
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2.) Entstehung der Interregionalen Allianz für den Rhein-Alpen-Korridor EVTZ 

Wesentlicher Ausgangspunkt für die spätere Gründung der Allianz war das Projekt „Corridor 

Development Rotterdam-Genua“ ;CODE24), das im Rahmen des INTERREG-Programmes 

Nordwesteuropa gefördert wurde. Der VRRN war als Projektträger von CODE24 gegenüber 

der EU für die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts verantwortlich. Als 

federführender Projektträger war der VRRN  somit für die Gesamtkoordination der 18 

Projektpartner zuständig; dies umfasset auch die finanzielle Abwicklung des Projekts, das 

insgesamt einen Finanzrahmen von 7,8 Millionen Euro umfasste, wovon die EU 50 Prozent 

Kofinanzierung beisteuerte.  

Bei CODE24, das von der EU  als „strategisĐhe IŶitiatiǀe“ zertifiziert ǁurde, stand ein 

gemeinsamer, integrierter Ansatz zur zukünftigen Entwicklung dieser zentralen europäischen 

Achse im Vordergrund, der die Verknüpfung von wirtschaftlicher Entwicklung, Raum-, 

Verkehrs- und Umweltplanung anstrebte. 

Von Beginn an war klar, dass Korridorentwicklung eine Daueraufgabe ist, die nicht während 

der befristeten Projektlaufzeit abgeschlossen werden kann. Daher wurden bereits im  

Rahmen dieses Projekts Vorbereitungen für die Gründung einer ständigen Kooperationsform 

getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daďei fiel die Wahl der ReĐhtsforŵ auf eiŶeŶ „EuropäisĐheŶ VerďuŶd für territoriale 
)usaŵŵeŶarďeit“ ;EVT)Ϳ, der auf der GruŶdlage eiŶer EU-Verordnung für die Kooperation 

öffentlich-rechtlicher Organisationen geschaffen worden ist. Derzeit existieren 72 EVTZ in der 

EU.  

Unser EVTZ war der erste, der seinen Sitz in Deutschland hat. Mannheim mit seiner zentralen 

Lage im Korridor wurde als rechtlicher Sitz und der VRRN als Sitz der Geschäftsstelle in der 

Vereinbarung verankert. 

 

GrüŶduŶg der ͞IŶterregioŶal AlliaŶce for  
the Rhine-AlpiŶe Corridor EGTC͟, uŵ 

• die erfolgreiche Zusammenarbeit in CODE24 fortzusetzen 

• die gemeinsame Strategie weiterzuentwickeln und 

umzusetzen 

• die Interessen der Mitglieder zu bündeln 

• die Sichtbarkeit dieses Korridors zu erhöhen 

• den Rhein-Alpen-Korridor zu einem innovativen und 

nachhaltigen Transportkorridor zu entwickeln. 
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Das Projekt CODE24 endete planmäßig im März 2015; bereits am 25. April 2015 wurde die 

Interregionalen Allianz für den Rhein-Alpen-Korridor EVTZ in Mannheim gegründet. 

 

 

3.) Mitglieder des EVTZ 

 

Die Mitglieder setzen sich aus Regionen/Provinzen, Städten und öffentlichen Häfen 

zusammen. Dies widerspiegelt die angestrebte kommunal-regionale Ausrichtung des EVTZ. 

Bei der Gründung in Mannheim waren zehn Mitglieder dem EVTZ beigetreten. Inzwischen hat 

sich diese Zahl auf 21 Mitglieder erhöht, die aus sechs Anrainerstaaten des Korridors kommen. 

In der Mitgliederversammlung des EVTZ am 6. Juni 2018 wurden die Beitrittsanträge folgender 

neuer Mitglieder beschlossen: 

- Provinz Flämisch-Brabant (Belgien) 

- Vereinigung der ligurischen Häfen/Ports of Genoa (Italien) 

- Provinz Limburg (Niederlande). 

Somit werden in Kürze 24 Mitglieder dem EVTZ angehören. 

Zu weiteren potenziellen Mitgliedern bestehen Kontakte.  

Die Zusammensetzung der Mitglieder zeigt, dass es sich nur um regionale und kommunale 

Körperschaften, sowie um in öffentlicher Hand befindliche Häfen handelt. 
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Mitglieder des EVTZ 

 

 

4.) Ziele und Aufgaben 

Gemäß der EU-Verordnung sind als rechtliche Dokumente eine Vereinbarung und eine 

Satzung zu beschließen, in der die wesentlichen Ziele, die Organe, der Sitz, die 

Haftungsregelung und weitere Inhalte des EVTZ festzulegen sind.  

Hauptziel des EVTZ ist die Erleichterung und Förderung der territorialen Kooperation 

zwischen seinen Mitgliedern sowie die gemeinsame Stärkung und Koordinierung der 

integrierten Raumentwicklung entlang des multimodalen Rhein-Alpen-Korridors aus 

regionaler und lokaler Perspektive. 

 

Weitere Ziele und wesentliche Aufgaben des EVTZ laut Vereinbarung sind: 

 

 a) die Vereinigung und Bündelung der gemeinsamen Interessen seiner 

Mitglieder gegenüber nationalen, europäischen und für Infrastruktur 

zuständigen Institutionen 

 - Organisation und Umsetzung gemeinsamer Lobby-Aktivitäten für die 

Entwicklung des Rhein-Alpen-Korridors 

 - Vertretung der EVTZ-Mitglieder im EU Rhein-Alpen-Korridor Forum 
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b) die Weiterbearbeitung der gemeinsamen Entwicklungsstrategie für den 

multimodalen Rhein-Alpen-Korridor 

- Koordinierung der Regionalentwicklung im Rhein-Alpen-Korridor unter 

Berücksichtigung lokaler und regionaler Perspektiven 

- Berücksichtigung von Transportinfrastruktur-Projekten und 

Flächennutzungskonflikten entlang des Rhein-Alpen-Korridors 

 

c) die Nutzung von Finanzmitteln für korridorbezogene Aktivitäten und Projekte 

- Information der EVTZ-Mitglieder über Fördermöglichkeiten 

       -    Beantragung EU-finanzierter Projekte, Verwaltung von EU-Finanzmitteln 

 

d) die Bereitstellung einer zentralen Plattform für gegenseitigen Informations- 

und Erfahrungsaustausch und Begegnung. 

- Organisation von Treffen der Mitglieder 

- Gewährleistung der Informationsübermittlung 

- Weiterbetrieb des im Rahmen des Projekts CODE24 entwickelten Korridor-

Informationssystems 

 

e) Erhöhung der Sichtbarkeit und der öffentlichen Wahrnehmung des Korridors 

- Organisation von Korridorveranstaltungen (Kongresse, Workshops etc.) 

-    Ausarbeitung und Verbreitung von Publikationen (Broschüren, Newsletter). 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben und Aktivitäten: 

 
• Lobbying für regional-kommunale Interessen bei der Korridorentwicklung 

• Plattform für gegenseitigen Austausch und Begegnung 

• Generieren neuer EU-geförderter Projekte 

• Mitgliedschaft im EU-Korridor-Forum 

• Gemeinsame Stellungnahmen (z.B. BVWP, Rastatt Unfall, Clean Ports) 

• Weiterentwicklung der Korridorstrategie. 
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5.) Organisationsstruktur 

Es der Wunsch aller Mitglieder, eine einfache Organisationsstruktur und keine neue 

„Bürokratie“ zu sĐhaffeŶ. Daher ǁurde üďer die ǀorgesĐhrieďeŶeŶ OrgaŶe hiŶaus keiŶe 
weiteren vorgesehen. 

Die gemeinsame Geschäftsstelle und der rechtliche Sitz des EVTZ befinden sich in zentraler 

Korridorlage beim Verband Region Rhein-Neckar in Mannheim.  

Neben der Mitgliederversammlung wurden noch zwei Fachausschüsse sowie einen 

Beratender Ausschuss gegründet, in dem weitere Persönlichkeiten bzw. Institutionen 

vertreten sind, die keine Mitglieder aber wichtige Partner für die Korridorentwicklung sind. 

 

 

 

 

6.) Finanzierung 

Die Finanzierung des EVTZ erfolgt mittels jährlich zu entrichtender Mitgliedsbeiträge. Diese 

werden von der Mitgliederversammlung für das jeweilige Folgejahr im Rahmen der 

Verabschiedung des Haushaltsplanes festgelegt. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich derzeit auf 

7.000 Euro. Mit den Mitgliedsbeiträgen werden die Betriebskosten und gemeinsame 

Aktivitäten zum Beispiel bei der Öffentlichkeitsarbeit finanziert.  

Im Falle von EU-geförderten Projekten, an denen der EVTZ beteiligt ist, erfolgt die 

Kofinanzierung anteilsmäßig nur durch die im jeweiligen Projekt involvierten Mitglieder. 
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7.) Die Gemeinsame Strategie 

Bereits während des Projektes CODE24 wurde eine Gemeinsame Strategie erarbeitet. Unter 

dem bezeichnenden Titel „OŶe Corridor – OŶe “trategy͞ dient dieses Dokument dem EVTZ 

als Basis seiner inhaltlichen Arbeit. In ihr sind die wesentlichen Ziele und Prioritäten aus Sicht 

der Mitglieder definiert.  

Bei der Gemeinsamen Strategie handelt es sich um ein dynamisches Dokument, das 

bedarfsweise aktualisiert und weiterentwickelt wird. 

 

Die Prioritäten und die zugehörigen Maßnahmen der Gemeinsamen Strategie: 

 

a) Verbesserung des Netzwerkes durch: 

 Identifizierung und Reduzierung von bürokratischen Lasten, um ungleiche 

Behandlung der Transportarten zu vermeiden; z.B.: Energiesteuer vs. reduzierte 

Steuer auf Diesel oder Schienenverkehrskosten vs. Straßennutzungskosten 

 Steigerung der Verwendung von innovativer IT und Kommunikationstechnik sowie 

Verbesserung des Datenaustausches in Echtzeitgeschwindigkeit – auch zwischen 

Verladern, Spediteuren und Harfenleitungen.  
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b) Steigerung der Kapazität durch: 

 Inter- und Multimodalität (Straße, Schiene und Wasserwege) und ein verbesserter 

Modal Shift sowie die koordinierte Mischnutzung der Infrastruktur für Personen- und 

Güterverkehr 

 Intelligenter Korridor: Verbindung von Transport, Technologie, Energieeffizienz und 

die Durchführung von kleinen Projekten entlang des Korridors 

 Eliminierung von Kapazitätsproblemen im Schienentransport im Korridor 

 Schienenfracht- und Personentransportverkehr effizient machen 

 Optimierung der Langstreckenverbindungen im Personenverkehr 

 Verbesserung von wichtigen Knotenpunkten im Schienenverkehr  

 Erhöhung der Kapazität durch eine effizienz- und nachfrageorientierte Infra- und 

Suprastruktur im Korridor, sowie eine bessere Integration von Knotenpunkten in das 

internationale Netzwerk. 

c) Integration von Landnutzung und Transport, Lärmminderung, alternative Treibstoffe: 

 Verminderung der Lärmbelästigung, auch um die Akzeptanz für den Schienenverkehr 

als umweltfreundliche Transportmöglichkeit zu steigern: Aktiver Lärmschutz geht 

passivem Lärmschutz voran. Schienenlärmminderung an existierenden Zugstrecken 

als Voraussetzung, um die Siedlungen, die an den Bahnstrecken liegen, zu stärken 

 Verstärkte Nutzung alternativer Treibstoffe auf den Straßen und Wasserwegen zur 

Reduzierung des ökologischen Fußabtrucks entlang des Korridors. 

d) Akzeptanz gewährleisten durch: 

 Ausarbeitung einer Kommunikationsstrategie, um die Akzeptanz für infrastrukturelle 

Maßnahmen zu fördern und dadurch auf europäischem Level sichtbarer zu sein 

 Durchführung einer Kommunikationsstrategie, die Themen im Korridor auch auf 

europäischem Level sichtbar macht 

 Die Rolle der EVTZ als Übermittlungseinheit zur vereinfachten Beratung zwischen den 

verschiedenen Stakeholdern, der Öffentlichkeit und einzelnen Bürgern 

 Öffentliche Akzeptanz erhöhen für den Schienenverkehr 

 Erhöhung der Akzeptanz von Infrastrukturprojekten im Logistiksektor 

 Bessere Präsenz des Logistiksektors, welcher die sozialpolitischen Erwartungen der 

Bürger mit einbezieht.  

 Verstärkung des Bewusstseins über infrastrukturelle Hemmnisse. 
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8.) Aktivitäten und Projekte 

Die konkrete Umsetzung der gemeinsame Strategie erfolgt durch gezielte Aktivitäten und 

Projekte. 

Da der EVTZ für EU-Programme als förderfähig anerkannt ist, hat er sich bereits erfolgreich 

an Projekten beteiligt. In einem Fall (RAISE-IT) fungiert der EVTZ als Projektträger. 

 

• RAISE-IT Rhine-Alpine Integrated and Seamless Travel Chain 

      (CEF Transport 2015) 

                                        

 

• ERFLS European Rail Freight Line System                    

       (CEF Transport 2014) 

 

  

 

• VitalNodes 

      (Horizon2020) 
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Bei den genannten Projekten handelt es sich um Studien zur Verbesserung des Güterverkehrs 

(VitalNodes, ERFLS) und des Personenverkehrs. 

Weitere Projekte sind  im Bereich Schienenlärm und Verbesserung der Nutzung vorhandener 

Transportkapazitäten durch den Einsatz innovativer Nutzung von Digitalisierungstechnolo-

gien in Vorbereitung. 

Der EVTZ ist seit 2015 Mitglied des Rhein-Alpen-Korridor Forums, das die EU-Kommission 

eingerichtet hat und in dem die nationalen und Länder-Verkehrsministerien des Korridors, 

sowie weitere Interessenvertreter beispielweise der Infrastrukturbetreiber vertreten sind. 

 

9.) Öffentlichkeitsarbeit 

Von besonderer Bedeutung für den EVTZ ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die Erhöhung er 

Sichtbarkeit des Korridors und die seiner zentralen Bedeutung für die Entwicklung Europas 

gehöre zu den Zielen des EVTZ.   

Die Mitgliederversammlung des EVTZ hat eine von der Geschäftsstelle erarbeitete 

Kommunikationsstrategie verabschiedet, in der die wesentlichen 

Kommunikationsinstrumente und –maßnahmen zusammengestellt sind. 

 

Hierzu zählen der fünfsprachige Internetauftritt, diverse Printmedien, ein Newsletter, eine 

EVTZ-Ausstellungsstand, das EVTZ Video und Social Media. 
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Zur bessere Sichtbarkeit des Korridors und der EVTZ-Aktivitäten ist der EVTZ bei nationalen 

und internationalen Veranstaltungen, Konferenzen und Messen aktiv, d.h. mit einem 

Ausstellungsstand und/oder als Redner beteiligt. 

 

 

 

Am 7. Juni 2018 fand die 1. EVTZ-Korridorkonferenz in Brüssel mit 130 Teilnehmern statt. 

Dadurch konnte erreicht werden, dass der EVTZ sich auch auf europäischer Ebene einem 

breiten Expertenpublikum präsentierte. 
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10.) Resümee 

 

Die Gründung Interregionalen Allianz für den Rhein-Alpen-Korridor EVTZ hat sich bewährt: 

- Er ist die einzige Organisation in einem Kernnetzkorridor, in der die kommunal-

regionale Ebene institutionalisiert zusammenarbeitet, 

- der EVTZ bündelt die Meinung seiner Mitglieder und vertritt diese nach außen, 

- die Mitgliederzahl stieg von zehn bei der Gründung auf in Kürze 24, 

- der EVTZ ist anerkannter Interessenvertreter bei der zukünftigen Entwicklung des 

Rhein-Alpen-Korridors, 

- der EVTZ ist offizielles Mitglied des EU-Rhein-Alpen-Korridorforums in Brüssel, 

- der EVTZ wirkt in EU-Projekten mit und erhält dadurch EU-Fördermittel, und nicht 

zuletzt:  

- der EVTZ ist eine vorbildliche interregionale Kooperationsstruktur, in der 

europäische Regionen, Städte und Häfen aus sechs Staaten vertrauensvoll 

zusammenarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Jörg Saalbach, Director 

Interregional Alliance for the  

Rhine-Alpine Corridor EGTC 

c/o Verband Region Rhein-Neckar 

M 1, 4-5 

68161 Mannheim 

Germany 

  

Phone +49 (0)- 621 10708-235 

E-Mail info@egtc-rhine-alpine.eu 

Web egtc-rhine-alpine.eu 
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34. Sitzung der Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar  
am 6. Juli 2018 in Mannheim  
 
 
 
 
V o r l a g e   V V  3 4 / 1 8 / 0 5  
 
 
 
Tagesordnungspunkt 7: Feststellung der Jahresrechnung 2017 des Verbandes Region 

Rhein-Neckar 
        hier: Beschlussfassung 
 
 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
 

 
 
II. Sachverhalt 
 
Die Verbandsversammlung nimmt von der Jahresrechnung 2017 des Verbandes Region 
Rhein-Neckar Kenntnis und stellt diese nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg fest auf: 
 

1. Verwaltungshaushalt    4.440.075,10 € 
   in Einnahmen und Ausgaben 
 
 2. Vermögenshaushalt       291.783,11 € 
  in Einnahmen und Ausgaben  
 
 3. Gesamthaushalt    4.751.858,21 € 
  in Einnahmen und Ausgaben  
 
 4. Zuführung zum Vermögenshaushalt          291.783,11 € 
 
 5.  Zuführung zur allgemeinen Rücklage       176.863,37 € 
 
 6.  Stand der Rücklage zum 31.12.2017       869.917,73 € 
 
 7. Die Kassenreste im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt werden wie folgt 

festgestellt: 
  Einnahmen (Verwaltungshaushalt)                52,00 € 
  Ausgaben (Verwaltungshaushalt)       185.077,00 € 
  Einnahmen (Vermögenshaushalt)                  0,00 € 
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  Ausgaben (Vermögenshaushalt)                  0,00 € 
 
 8. Budgetübertrag 

 Die im Jahre 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel der vier Budgetbereiche wer-
den jeweils gem. § 19 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung BW (GemHVO BW) 
für übertragbar erklärt und werden damit dem Haushalt 2018 zusätzlich zur Verfü-
gung stehen. 

 
 9. Vermögensrechnung 
  Geldanlagen zum 31.12.2017                  0,00 € 
  (Tagesgeld unter Ziff. 6 - Kassenbestand) 
 
 10. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017      869.917,73 € 
 
 11. Stand der Schulden                  0,00 € 
 

 
 

 
II. Sachverhalt 
 
Gemäß Artikel 2, Absatz 2, des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, 
Hessen und Rheinland-Pfalz vom 26. Juli 2005 gilt für den Verband das Gesetz über Kom-
munale Zusammenarbeit von Baden-Württemberg vom 16. September 1974 und somit das 
Gemeindewirtschaftsrecht des Landes Baden-Württemberg. 
 
Die Jahresrechnung des Verbandes Region Rhein-Neckar ist demnach gem. § 95 b Abs. 1 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg der Verbandsversammlung zur Feststellung vor-
zulegen. 
 
 
 
1. Umzug in neue Büroräumlichkeiten – finanzielle Auswirkungen  
 
Da die Mietverträge des Verbandes Region Rhein-Neckar und der MRN GmbH und des 
ZMRN e.V. für ihre Büroräumlichkeiten auf den 31.12.2017 getaktet waren, mussten die Ver-
tragsverhandlungen mit dem neuen Vermieter Holnis GmbH und alle weiteren Vorbereitun-
gen für einen Umzug so ausgerichtet werden, dass dieser noch im alten Jahr 2017 vollzogen 
werden konnte.  
 
Da aber ursprünglich die ersten Umzugsmaßnahmen erst für das Jahr 2018 vorgesehen wa-
ren, waren im Haushalt 2017 zunächst keine Haushaltsmittel eingeplant worden. Aus diesem 
Grunde hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 02. Juni 2017 folgende überplanmäßige 
Mittel für das Haushaltsjahr 2017 bewilligt:  
 
Verwaltungshaushalt 
„Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtung und Geräten“   67.000,00 € 
„Beschaffung von Software u.a.“      10.000,00 € 
 
Vermögenshaushalt: 
„Einrichtungsgegenstände, Geräte und Gebrauchsgegenstände“  90.000,00 € 
 
Die Umzüge des VRRN, der MRN GmbH und des ZMRN e.V. konnten in der Zeit von 22.11. 
bis 27.11.2017 plangerecht durchgeführt werden.  
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Hierbei stand im Vordergrund, dass zunächst die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter/innen der be-
teiligten Institutionen unmittelbar nach Einzug in das neue Gebäude eingerichtet sind. 
 
Um diese Vorgabe zu erfüllen, mussten in der zeitlichen Abfolge einzelne Gewerke zurück-
gestellt werden. Hierzu zählten  
 

- die Fertigstellung der Sitzungsräume 
- die Ausstattung der Sitzungsräume mit Infrastruktur und Sitzungstechnik 
- die Erstellung des Empfangsbereichs und der Telefonzentrale mit technischer Aus-

stattung 
- die Einrichtung eines gemeinsamen Sozialraumes mit Küche 
- die abschließende Sanierung der beiden Treppenhäuser und der Aufzüge 
- die Anbringung der Werbeanlagen 
- weitere Nacharbeiten und Kleinarbeiten 

 
Diese Gewerke konnten damit erst ab Dezember in Angriff genommen werden und mussten 
im laufenden Betrieb abgewickelt werden.  
 
 
2. Ergebnis der Jahresrechnung 
 
Gemäß § 16 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg können Einnahmen 
und Ausgaben des Verwaltungshaushalts entsprechend der Bewirtschaftung in Organisati-
onseinheiten durch Haushaltsvermerk zu Budgets verbunden werden. 
 
Auf dieser Grundlage hat die Verbandsversammlung am 11. Dezember 2009 beschlossen, 
im Verwaltungshaushalt die folgenden Budgets zu bilden: 
 
Budget „Verbandsorgane und Hauptverwaltung“ 
Budget „Regionalplanung“ 
Budget „Wirtschaftsförderung / Standortmarketing / Tourismus“ 
Budget „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Europa“ 
 
Diese wurden zum Jahresende 2017 wie folgt abgerechnet: 
 
 
a) Budget „Verbandsorgane und Hauptverwaltung“ (Einzelpläne 1.0000 und 1.0200): 
 

Dieser Budgetbereich hat in 2017 mit einem Überschuss von insgesamt 106.277,22 € ab-
geschlossen. 
 
In diesem Budget kommen folgende überplanmäßige Mittel zum Tragen, die der Verwal-
tungsrat in seiner Sitzung am 02. Juni 2017, wie oben berichtet, bewilligt hat:  
 
„Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtung und Geräten“ 67.000 € 
„Beschaffung von Software u.a.“     10.000 € 
 
Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Finanzierungsmittel wurde in diesem Budget 
ein Überschuss von 106.277,22 € erzielt.  
 
Innerhalb dieses Budgets gab es im Jahre 2017 die folgenden Abweichungen gegenüber 
der Haushaltsplanung: 
 
Die Beamtenlöhne sind durch die rückwirkende Erhöhung zum 01. März 2017 um insge-
samt 13.365 € angestiegen gegenüber der Haushaltsplanung. 
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Die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für die Beihilfe ist um 9.295 € stär-
ker gestiegen als in der Haushaltsplanung vorgesehen.  
 
Die Mehrkosten auf der Haushaltsstelle „Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtung 
und Geräten“ 1.0200.520000.0 in Höhe von 4.165,09 € sind entstanden durch den Umzug 
der Verbandsverwaltung von P7, 20-21 in das Gebäude M1, 4-5. Diese werden gedeckt 
über die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe von bis zu 67.000 € auf dieser 
Haushaltsstelle durch den Verwaltungsrat vom 02. Juni 2017 (siehe oben). 
 
Die Mehrkosten auf der Haushaltsstelle „Bewirtschaftung der Mieträume“ 
1.0200.540000.2 in Höhe von 8.201,80 € sind bedingt durch die abschließenden Sanie-
rungs- und Reinigungsarbeiten in den bisherigen Räumlichkeiten in P7, 20-21. 
 
Unter der Haushaltsstelle 1.0200.655000.9 „Gutachten und Untersuchungen“ fielen Mehr-
kosten in Höhe von 8.751,46 € an. Aus diesen Mitteln wurden externe Rechtsberatungen 
bezüglich der Beendigung des bisherigen Mietvertrages in P7, 20-21 sowie zum Ab-
schluss der neuen Mietverträge in M1, 4-5 bezahlt. 
 
Im Jahre 2017 wurde die Unterstützung des Projektes „MetropolbBib“ nochmals um drei 
Jahre verlängert. Insgesamt kommt es im Jahre 2017 auf der Haushaltsstelle 
1.0200.661000.6 „Mitgliederbeiträge“ zu einer Überschreitung des Mittelansatzes um 
5.119,54 €. 
 
Da das Budget „Verbandsorgane und Hauptverwaltung“ insgesamt mit einem Überschuss 
abschließt, müssen durch den Verwaltungsrat keine Bewilligungen von überplanmäßigen 
Ausgaben festgestellt werden. 
 
Da im Zuge des Umzuges bestimmte Maßnahmen in Auftrag gegeben worden sind, aber 
nicht mehr in 2017 abgerechnet werden konnten, sollen die überschüssigen Budgetmittel 
auch noch in 2018 zur Verfügung stehen (Budgetübertrag). 
 
 

b) Budget „Regionalplanung“ (Einzelpläne 1.6100 und 1.6110): 
 
Dieser Budgetbereich hat in 2017 mit einem Überschuss von 274.373,66 € abgeschlos-
sen. 
 
Innerhalb dieses Budgets gab es im Jahre 2017 keine gravierenden Mittelüberschreitun-
gen, sondern überwiegend Einsparungen.  
 
Hervorzuheben sind hierbei Einsparungen bei den Beschäftigtengehältern (ca. 57.000 €) 
und bei den Sachausgaben (ca. 227.000 €). Diese wiederum stammen insbesondere von 
den Haushaltsstellen „Einheitlicher Regionalplan“, „Landschaftsrahmenplanung“, „For-
schungsvorhaben Regionalplanung“, „Regionales Raummonitoring“ und „Kartographie, 
Datenbeschaffung“, „Regionalpark Rhein-Neckar“ und „Regionales Energiekonzept“. 
 
Da der Budgetbereich mit deutlichem Überschuss abschließt sind keine überplanmäßigen 
Ausgaben zu bewilligen. 
 
Da die bereits begonnenen Maßnahmen in den genannten Arbeitsbereichen erst in 2018 
abgeschlossen werden können, sollen die überschüssigen Budgetmittel in das Jahr 2018 
übertragen werden.  
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c) Budget „Wirtschaftsförderung/Standortmarketing/Tourismus“ (Einzelplan 1.7900): 
 
In diesem Budget gab es im Jahre 2017 einen Überschuss von 133.493,62 € gegenüber 
der Haushaltsplanung.  
 
Innerhalb dieses Budgets gab es in 2017 lediglich Mittelüberschreitungen auf der Haus-
haltsstelle 1.7900.655400.7 Binnenmarketing in Höhe von 22.976,69 €, welche jedoch di-
rekt über Einsparungen auf der Haushaltsstelle 1.7900.655200.5 „Tourismus“ abgedeckt 
werden.  
 
Die Mitteleinsparungen in diesem Budget ergaben sich bei den Personalausgaben in Hö-
he von 31.000 € und bei den Sachausgaben in Höhe von ca. 43.000 €. Die Einsparungen 
konnten hier insbesondere erzielt werden bei den Positionen „Regionalstrategie Demogra-
fischer Wandel“, „Standortkommunikationssystem“ und „Tourismus“. 
 
Da der Budgetbereich mit deutlichem Überschuss abschließt sind keine überplanmäßigen 
Ausgaben zu bewilligen. 
 
Da die bereits begonnenen Maßnahmen in den genannten Arbeitsbereichen erst in 2018 
abgeschlossen werden können, sollen die überschüssigen Budgetmittel in das Jahr 2018 
übertragen werden.  
 
 

d) Budget „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Europa“ (Einzelplan 1.7910): 
 
In diesem Budget gab es im Jahre 2017 einen Überschuss von 16.734,03 € gegenüber 
der Haushaltsplanung: 
 
Innerhalb dieses Budgets gab es im Jahre 2017 keine gravierenden Mittelüberschreitun-
gen. Vielmehr gab es Mitteleinsparungen, die sich sowohl bei den Beschäftigtengehältern 
als auch bei den Sachausgaben ergaben.  
 
Da insbesondere die Projekte „CHIPS“ und „Raise-IT“ im Jahre 2017 erst anliefen, konn-
ten im ersten Jahr noch nicht alle erhofften Maßnahmen umgesetzt werden (Minderaus-
gaben in Höhe von ca. 85.000 €) und dementsprechend auch weniger Zuschussmittel als 
geplant abgerufen werden (Mindereinnahmen in Höhe von ca. 65.000 €).  
 
Da der Budgetbereich mit einem Überschuss abschließt sind keine überplanmäßigen 
Ausgaben zu bewilligen. 
 
Da die bereits begonnenen Maßnahmen in den genannten Arbeitsbereichen erst in 2018 
abgeschlossen werden können, sollen die überschüssigen Budgetmittel in das Jahr 2018 
übertragen werden.  

 
 
Ergebnis Gesamthaushalt: 
 
Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 für den Verwaltungshaushalt mit seinen 
vier Budgetbereichen und dem Einzelplan 9 und dem Vermögenshaushalt liegt insgesamt 
um 321.863,37 € besser als das ursprünglich geplante Ergebnis. 
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2. Allgemeine Rücklage 
 
Der Bestand der allgemeinen Rücklage lag zu Jahresbeginn 2017 bei 693.054,36 €. Im Ver-
mögenshaushalt war für das Jahr 2017 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in 
Höhe von 145.000 € vorgesehen. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2017 konnte jedoch 
eine Zuführung in Höhe von 176.863,37 € vorgenommen werden. Der Stand der Rücklage 
stieg somit zum 31.12.2017 auf einen Stand von 869.917,73 €. Zu berücksichtigen ist jedoch 
hierbei, dass in diesen Mitteln die jeweiligen Budgetüberträge enthalten sind, die im Jahre 
2018 noch zu einer Verminderung der Rücklage führen werden. 
 
Damit ist der gesetzliche Mindestbestand der Rücklage, der nach den Haushaltsvolumina 
der Jahre 2015 bis 2017 und nach den Regelungen in der Gemeindehaushaltsverordnung 
Baden-Württemberg bei ca. 92.000 € liegt, mehr als erfüllt. Gleichzeitig ist das Ziel, das der 
Verwaltungsrat in seinem Beschluss vom 06. Februar 2009 vorgegeben hat, nämlich eine Li-
quiditätsreserve von mindestens 200.000 € anzusparen, erreicht.  
 
 
3. Personalkosten 
 
Die Personalkosten lagen im Jahre 2017 mit 2.647.196,80 € um ca. 91.000 € unter dem 
Planansatz (2.738.000,00 €). Diese Minderausgaben sind zurückzuführen auf vorüberge-
hende Stellenvakanzen (Stelle Digitale Modellregion, Stelle Regionalentwicklung). Die Stei-
gerung gegenüber 2016 um ca. 71.000 € resultiert im Wesentlichen aus einer tariflichen 
Steigerung bei den Beschäftigtengehältern im Jahre 2017 um 2,35 % ab 01.03.2017 und den 
tariflichen Steigerungen der Entwicklungsstufen. Gleichermaßen betroffen sind die Lohnfol-
gekosten wie die Arbeitgeberanteile zur ZVK-Umlage und die Beihilfe-Umlage an den Kom-
munalen Versorgungsverband. 
 
Die Personalkosten haben sich in den vergangenen fünf Jahren wie folgt entwickelt: 
Haushaltsjahr 2013: 2.444.726,11 € 
Haushaltsjahr 2014: 2.486.399,15 € 
Haushaltsjahr 2015: 2.523.910,78 € 
Haushaltsjahr 2016: 2.576.861,16 € 
Haushaltsjahr 2017: 2.647.196,80 € 
 
Die Steigerung der Personalkosten gegenüber den Vorjahren begründet sich wie folgt: 

• tarifliche Steigerungen: 
- zum 01.01.2013 um 1,4 % 
- zum 01.08.2013 um 1,4 % 
- zum 01.03.2014 um 3,0 % 
- zum 01.03.2015 um 2,4 % 
- zum 01.03.2016 um 2,4 % 
- zum 01.03.2017 um 2,35 % 

• Entwicklungsstufensteigerungen bei einzelnen Mitarbeitern/innen, die seit dem Jahre 
2010 begonnen haben zu greifen (nach Einführung des TVöD im Jahre 2007) 

• Einstellung einer/s Klimamanagerin/s für 3 Jahre (2013 bis 2016). Diese wurde ver-
längert um 2 Jahre bis 2018. 

 
Der Stellenplan 2017 weist somit eine Stelle mehr (Klimamanager) aus als im Jahre 2006. 
 
Allerdings standen diesen Personalkosten auch Einnahmen gegenüber: 
 

• Erster EU-Zuschuss in Höhe von 18.200 € im Projekt „CHIPS“ (für Personal- und 
Sachkosten) 

• Erstattung von Personalkosten für Abordnung einer Mitarbeiterin an den Eurodistrict 
PAMINA in Höhe von 36.900 € 
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• Zuschussmittel von BMWI für Umsetzung des Energiekonzeptes in Höhe von zirka 
25.587 € (für Personal- und Sachkosten) 

• Der VRRN hat nochmals einen jährlichen Landeszuschuss als Kompetenzzentrum für 
Windkraftplanung in Höhe von 18.181,81 € erhalten. 

 
Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Leistungsentgelt in Höhe von insgesamt 26.992,28 € aus-
geschüttet. Da dieser Betrag fester Bestandteil des Gehaltes ist, ist er im Gesamtbetrag der 
jeweiligen Beschäftigtengehälter enthalten. Die Ausschüttung des Leistungsentgeltes ist im 
Dezember 2017 nach Leistungsbeurteilung aller Beschäftigten erfolgt. 
 
 
4. Budgetübertrag  
 
Grundsätzlich können Im Verwaltungshaushalt gemäß § 19 Absatz 2 der Gemeindehaus-
haltsverordnung BW (GemHVOBW) Ausgabenansätze für übertragbar erklärt werden, wenn 
die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Mittel stehen damit 
dem Folgehaushalt zusätzlich zur Verfügung. Diese Übertragbarkeit von Budgetüberschüs-
sen ist auch im neuen Haushalsrecht ausdrücklich geregelt (§ 21 GemHVOBW neu). 
 
Die Übertragung der überschüssigen Budgetmittel aus 2017 nach 2018 ist aus zwei Gründen 
notwendig: 

- Im Zuge der Umstellung des kameralen Haushalts- und Rechnungswesens auf das 
neue doppische Kassen- und Haushaltswesens (NKHR) und damit auf die neue 
Software SAP-SMART hat das beauftragte Rechenzentrum KIVBF (Kommunale In-
formationsverarbeitung Baden Franken) gefordert, dass aus technischen Gründen 
auf die Bildung von Haushaltsresten gänzlich verzichtet wird. Diese sind jedoch im-
mer dann sinnvoll, wenn Maßnahmen bereits begonnen wurden, aber im laufenden 
Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet werden konnten. Dann 
müssen die Mittel auch noch im Folgejahr zur Verfügung stehen.  

- Da im Rahmen des Umzuges zahlreiche Gewerke nicht mehr in 2017 abgeschlossen 
werden konnten, müssen die in 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel auch noch 
im Jahre 2018 zur Verfügung stehen. Deshalb sollten diese Mittel aus 2017 nach 
2018 überführt und werden dort zusätzlich zu den geplanten Haushaltsmitteln zur 
Verfügung stehen.  

 
Aus diesen Gründen sollen in den vier genannten Budgetbereichen Übertragungen in das 
Folgejahr (in der jeweils genannten Höhe) beschlossen werden. 
 
 
5. Prüfung der Jahresrechnung 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 113 Ge-
meindeordnung Baden-Württemberg ist für die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 
der Regionalverbände die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg zuständig. Diese 
wird in einem Fünfjahresrhythmus durchgeführt und hat zuletzt im November 2015 stattge-
funden.  
Eine örtliche Prüfung der Jahresrechnungen ist für die Regionalverbände nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
gez. Ralph Schlusche 
 
 
Anlage: 
Jahresrechnung 2017 













































































 

VERBAND REGION RHEIN-NECKAR 
 
 

Mannheim, den 22.06.2018 
Aktenzeichen: 021 03 

Mitarbeiter: GL/Ri 
 
 
34. Sitzung der Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar  
am 6. Juli 2018 in Mannheim  
 
 
 
 
V o r l a g e   V V  3 4 / 1 8 / 0 6  
 
 
 
Tagesordnungspunkt 8: Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
   Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 des Verbandes Region Rhein-

Neckar in SAP-SMART 
   hier: Beschlussfassung 
 
 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung stellt die Eröffnungsbilanz zum 1.Januar 2018 des Verbandes 
Region Rhein-Neckar gemäß §§ 95 der Gemeindeordnung BW und § 62 der GemHVO BW 
fest mit  
 
 

einer Bilanzsumme von:  1.193.750,24 € 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:       30.116,70 € 

1.2 einem Sachvermögen von:       82.994,10 € 

1.3 einem Finanzvermögen von:  1.080.639,44 € 

 bei einem Bestand an liquiden Mitteln von:  1.053.411,44 € 

2.  Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von:                0,00 € 

3.  einem Eigenkapital von:  1.008.725,24 € 

 bei einem Basiskapital von:  1.008.725,24 € 

4.  Rückstellungen von:                0,00 € 

5.  Verbindlichkeiten von:     185.077,00 € 

6.  Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von:                0,00 € 
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II. Sachverhalt 
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 08. Dezember 2017 beschlossen, dass 
zum 1. Januar 2018 beim VRRN das Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 
(NKHR) eingeführt wird.  
 
Gemäß Artikel 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 4. 
Mai 2009 in Verbindung mit § 62 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg 
(GemHVO) ist bei Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Demnach sind 
die zum Stichtag der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.  
 
Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der 
Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-
Württemberg herausgegebenen Bewertungsleitfaden durchgeführt.  
 
Die Verbandsversammlung hat in gleicher Sitzung beschlossen die folgenden Erleichterun-
gen zuzulassen: 

• Für die Bewertung von beweglichen Gegenständen im Rahmen der Bewertung für die 
Vermögensrechnung (Bilanz) wird eine Wertgrenze von 1.000,00 € (Bilanzierung gem. 
§ 38 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 37 Abs. 1, Satz 1 und 3. festgelegt. 

• Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder 
Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurück-
liegt, wird gem. § 62 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermö-
gensrechnung abgesehen. 

 
Zur Ermittlung des Gesamtvermögens wurden die folgenden Schritte durchgeführt: 

1. Zunächst wurden alle Vermögensgegenstände erfasst, die in der Zeit von 1.1.2012 
bis 31.12.2017 beschafft worden sind. 

2. In einem zweiten Schritt wurden sämtliche immaterielle und bewegliche Vermögens-
gegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 €uro (ohne Umsatz-
steuer) von der Bewertung ausgeschlossen. 

3. Bei den verbleibenden Vermögensgegenständen wurden die jeweiligen Abschreibun-
gen errechnet und in die Gesamtliste (siehe unten) übertragen.  

4. Weiterhin wurden in der Gesamtliste die immateriellen Vermögensgegenstände er-
fasst wie Kapitaleinlagen und eine Kaution. 

5. In einem weiteren Schritt wurden die sich insgesamt ergebenden Restbuchwerte zum 
31.12.2017 ermittelt. Der Restbuchwert des Vermögens (ohne liquide Mittel) liegt 
demnach bei 140.286,80 €. 

6. Abschließend wurden alle für Eröffnungsbilanz relevanten Buchungen einzeln in 
SAP-SMART vollzogen (siehe obige Tabelle). 

 
Beim Abgleich des Kassenbestandes in der Jahresrechnung 2017 zum 31.12.2017 mit den 
liquiden Mitteln in der Eröffnungsbilanz 2018 kommt es zu einer Differenz von 144,71 €. Die-
se erklärt sich dadurch, dass in der bisherigen kameralen Buchhaltung die Barkasse als 
Handkasse, und damit außerhalb der Buchhaltung geführt wurde. In der künftigen doppi-
schen Buchhaltung wird die Barkasse als eigenes Bestandskonto geführt und ist in der Bi-
lanz mit dem jeweiligen Kassenbestand sichtbar. Der Endbestand in der Handkasse musste 
daher zum 01.01.2018 mit 144,71 € in die Eröffnungsbilanz des SAP-SMART übernommen 
werden.  
 
gez. Ralph Schlusche 
 
Anlage: 
Tabelle Altdatenübernahme 
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Tagesordnungspunkt 9 Stellenplan 2018 
 Zusätzliche Personalstelle für eine/n Referenten/in für Mobilität 

und Verkehr 
hier: Beschlussfassung 

 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung genehmigt eine zusätzliche Personalstelle eines Referenten für 
Mobilität und Verkehr (Entgeltgruppe 12). 
 
II. Sachstand 
 
Im Februar 2018 hat das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg über ein Landespro-
gramm informiert, nach welchem zweckgebundene Mittel an Kommunen und weitere Ge-
bietskörperschaften bereitstellt werden, damit diese kurzfristig personelle und fachliche Ka-
pazitäten ausbauen können. Mit diesen Mitteln soll die Einstellung von zusätzlichem Perso-
nal gefördert werden, das die Antragsteller im Bereich der nachhaltigen Mobilität und Luft-
reinhaltung sowie bei der Fördermittelaquise und der Umsetzung von entsprechenden Maß-
nahmen unterstützen soll.  
 
Die Zuwendung wurde als Festbetrag für die ersten beiden Jahre mit einem Höchstbetrag 
von 124.600 € festgesetzt. Die Zuwendung ist an den oben genannten Zweck gebunden und 
darf nur für die Einstellung von zusätzlichem Personal verwendet werden. Voraussetzung für 
die Bewilligung ist, dass die geförderte Stelle bis zur Antragstellung nicht im Stellen- bzw. 
Haushaltsplan des Verbandes enthalten und budgetiert war. Die Zuschussempfänger sind 
verpflichtet, diese Stelle für eine Dauer von mindestens vier Jahren einzurichten. Weitere 
Vorgabe ist, dass die Stelle bis spätestens 30.09.2018 besetzt wird.  
 
Bereits mit dem Staatsvertrag vom 26. Juli 2005 wurde dem Verband Region Rhein-Neckar 
die Aufgabe übertragen, im gesamten Verbandsgebiet Aktivitäten im Bereich der integrierten 
Verkehrsplanung und des Verkehrsmanagement zu koordinieren. Aus diesem Grunde be-
stehen bereits enge Kooperationen mit den verschiedenen Verkehrsträgern der Region, wie 
beispielsweise dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar.  
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Um den stetig steigenden Herausforderungen im Bereich der Mobilität besser begegnen zu 
können und auch künftige Fördermöglichkeiten besser ausschöpfen zu können, hat die Ver-
bandsverwaltung am 28. Februar 2018 einen Förderantrag an das Land gerichtet und hat 
bereits am 16. April 2018 vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg einen Zuwen-
dungsbescheid für Personalkosten zur Luftreinhaltung für Kommunen erhalten. 
 
Die neu zu schaffende Stelle des Referenten für Mobilität und Verkehr soll die folgenden 
Aufgabenfelder umfassen: 

• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Gesamtstrategie für eine nachhaltige Mobilität in der 
Metropolregion Rhein-Neckar und fachübergreifende Zusammenarbeit bei Mobilitäts-
themen innerhalb der Institutionen der Metropolregion Rhein-Neckar, insb.: 
- Verzahnung der Themenbereiche Klimaschutz / Verkehr und regionale E-Mobility 
- Verzahnung Digitalisierung Verkehr - Digitale Modellregion Rhein-Neckar 

• Strategische Grundlagenarbeit für ein regionales Mobilitätskonzept 
- Nachhaltige Verkehrsstrategie MRN – Leitbild Verkehr 
- MiD 2015 – Mobilität in Deutschland 
- Verkehrsmodell als Dienstleistung für die Region 

• Unterstützung bei der Fördermittelakquise und Umsetzung von Maßnahmen aus dem 
Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ 

• Fortführung laufender Aktivitäten im Bereich des Verkehrsmanagements (z.B. des Ar-
beitskreises Baustellenkoordination MRN) 

• Radschnellwegekonzeption Rhein-Neckar 

• Mitarbeit in EU-Projekten (z.B. Rhine-Alpine Integrated and Seamless Travel Chain)  

• Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für regionale Teilraumkonzepte (ländlicher 
Raum, sektorale Verkehrskonzepte u.ä.) 

• Begleitung von Maßnahmenumsetzungen auf kommunaler Ebene, z.B. zur „Nachhalti-
gen Verkehrsstrategie Rhein-Neckar“  

 
 
III. Finanzierung 
 
Die zusätzlich erforderlichen Mittel für die genannte Stelle belaufen sich auf ca. 68.000 € 
jährlich. Die hierfür bewilligten Landesfördermittel belaufen sich auf 62.300 € jeweils im ers-
ten und zweiten Jahr bei einer Gesamtbeschäftigungsdauer von mindestens vier Jahren. 
Damit belaufen sich die Mehrkosten für das Resthaushaltjahr 2018 auf lediglich zirka 2.000 
€. Diese Mittel können im Haushalt an anderer Stelle eingespart werden. In den Folgejahren 
sind die Mittel auf der Ausgabe- und Einnahmeseite einzuplanen. 
 
 
 
gez. Ralph Schlusche 
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Tagesordnungspunkt 10: Allgemeiner Zuschuss 2018 an die Metropolregion Rhein-Neckar 

GmbH  
hier: Beschlussfassung 

 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
Der Verband Region Rhein-Neckar zahlt im Jahre 2018 einen allgemeinen Zuschuss an die 
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH in Höhe von bis zu 158.100 € aus. 
 
 
II. Sachstand 
 
Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH) bewirtschaftet im Geschäfts- 
jahr 2018 ein Gesamtbudget in Höhe von voraussichtlich 6,0 Mio. Euro. 
 
An diesem Gesamtbudget beteiligt sich der Verband Region Rhein-Neckar mit einem jährli-
chen Zuschuss im Rahmen der Grundfinanzierung. Dieser dient im Wesentlichen der Teilfi-
nanzierung von Miete, Infrastruktur/Betriebskosten und des eigenen Personals. Die verblei-
benden Finanzmittel zur Deckung des Gesamtbudgets stellen die regionale Wirtschaft sowie 
Fördermittelgeber der öffentlichen Hand zur Verfügung. 
 
 
Allgemeiner Zuschuss an die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 
 
Für die Durchführung ihrer Tätigkeiten im Haushaltsjahr 2018 beantragt die MRN GmbH ei-
nen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 158.100 €. 
 
Fachbereich Energie und Umwelt: 
Vollzug des Regionalen Energiekonzepts 
Der Fachbereich Energie & Umwelt setzt Maßnahmen aus dem Regionalen Energiekonzept 
um. Betroffen sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und KMU, 
Ausschöpfung des Potenzials in der Bioenergie und Beteiligung der Bürgerschaft (Bürger-
energiegenossenschaften) sowie der Ausbau der Elektromobilität als wichtige Säule der 
Energieeffizienz.  
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Fachbereich Kommunikation und Marketing: 
ExpoReal                    
Der Verband unterstützt den Fachbereich Wirtschaftsförderung/Standortmarketing bei der 
Umsetzung der Maßnahmen auf der Immobilienmarktmesse ExpoReal, bei der auch Netz-
werkpartner der Region teilnehmen. Der Gesamtaufwand für den Messeauftritt liegt bei rund 
520.000 Euro. 
 
Fachbereich Digitale Modellregion 
Themenbereich Digitale Modellregion       
In diesem Themenbereich werden Veranstaltungen durchgeführt und Projekte umgesetzt, 
welche die Digitalisierung auch im öffentlichen Sektor voranbringen sollen. Derzeit betrifft 
dies die Themenfelder Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung und Verwaltung. Ziel ist es die 
Vernetzung von Playern im jeweiligen Aufgabenfeld zu verbessern und deren Arbeit durch 
neue Software-Anwendungen zu erleichtern.  
 
Themenbereich Verwaltungsvereinfachung und eGovernment       
Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH treibt Projekte zur Verbesserung von Verwaltungs-
abläufen und -strukturen in der Region Rhein-Neckar weiter voran mit der Zielsetzung, die 
Prozesse zwischen Wirtschaft und Verwaltung sowie innerhalb der Verwaltung effizienter zu 
gestalten. 
 
Da der Verband Region Rhein-Neckar zum 01. Januar 2018 die Betreuung der E-Vergabe 
ausschließlich übernommen hat, würde sich der in der Beschlussfassung genannte Betrag 
um die Kosten reduzieren, die für die Vorbereitung und Durchführung einer möglichen Aus-
schreibung anfallen. 
 
3. Convention Bureau  
Neben dem allgemeinen Zuschuss leistet der Verband Region Rhein-Neckar einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 11.900 € (brutto) an das Convention Bureau MRN. 
Der VRRN ist als Partner des Convention Bureaus ein stimmberechtigtes Mitglied im Steuer-
kreis und kann somit Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Vermarktung der Metropo-
lregion Rhein-Neckar als Kongress-, Tagungs- und Eventregion nehmen. Neben gemeinsa-
men Marketing-Aktivitäten, wie z.B. Messeauftritten bei Locations!, Destination event und 
imex, sieht das Leistungsspektrum des Convention Bureau insbesondere auch vor, regionale 
Unternehmen von dem regionalen Angebot zu überzeugen. Dazu werden Kundenveranstal-
tungen und Studienreisen organisiert, um die Region als Veranstaltungsdestination besser 
kennenzulernen. Außerdem komplettieren Social-Media-Aktivitäten und die aktuelle Internet-
seite (www.convention-mrn.com) den Marketing-Mix. Zum 31. Dezember 2016 waren (inkl. 
dem VRRN) 45 Partner am Convention Bureau Rhein-Neckar beteiligt.  
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung 
und -management am 23. Februar 2018 vorberaten. Dieses Gremium hat einstimmig die 
Beschlussempfehlung unter I. ausgesprochen. 
 
 
III. Finanzierung 
 
Der Verband Region Rhein-Neckar gewährt der MRN GmbH einen allgemeinen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 158.100 € und den jährlichen Mitgliedsbeitrag an das Conventionbüro in 
Höhe von 11.900 €. Die Mittel stehen unter der Kostenstelle 57100001 „Trägerschaftsaufga-
ben Wirtschaftsförderung“ zur Verfügung.  
 
 
 
gez. Ralph Schlusche 
 


